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Beantwortung einer Anfrage 

Ursula Funk und Anja Kaufmann (SP): Übertragung von 
Aufgaben an die Kreisschule Aarau-Buchs 
 
 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 13. Juni 2018 haben die Einwohnerrätinnen Ursula Funk und Anja Kaufmann eine Anfrage 
betreffend Übertragung von Aufgaben an die Kreisschule Aarau-Buchs eingereicht. 
 
Die Anfrage kann wie folgt beantwortet werden: 
 
Frage 1: Was ist das korrekte und effizienteste Vorgehen, um eine Aufgabe in der Verantwortung 
der Stadt Aarau an den Gemeindeverband Kreisschule Aarau-Buchs übertragen zu können? Da die 
Kreisschule Aarau-Buchs ab dem 1. August 2018 für den Schulbetrieb zuständig ist, ist diese Frage 
besonders dringend für die schulergänzenden Betreuungs- und Tagesstruktureinrichtungen für die 
Schulkinder. 
Frage 2: Wie ist die Vorgehensweise, um der Kreisschule Aarau-Buchs die Kompetenz für neue 
Aufgaben, wie zum Beispiel die Entwicklung von Tagesschulen, zu erteilen. 
 
Beide Fragen befassen sich mit der Übertragung von Aufgaben von der Stadt Aarau und der Ge-
meinde Buchs auf die Kreisschule Aarau-Buchs. Dabei lassen sich die zu übertragenden Aufgaben 
wie folgt unterscheiden: 
 
a) Verpflichtende Aufgaben gemäss § 2 Abs. 1 der Satzungen wie insbesondere Volksschule, 

Schuldienste (Schulsozialarbeit), Sportschule und Musikschule: Diese Aufgaben werden seit 
der Gründung von der Kreisschule wahrgenommen. Wird die Weiterentwicklung im Rahmen 
der verpflichtenden Aufgaben (z. B. Einführung spezifischer Angebote) gewünscht, sind die 
Organe der Kreisschule (Kreisschulrat und Kreisschulpflege) entsprechend ihren Kompetenzen 
dafür zuständig. Die demokratischen Instrumente (Anfrage, Motion, Initiative usw.) sind in-
nerhalb des Gemeindeverbandes Kreisschule Aarau-Buchs auszuüben. 
 

b) Weitere Aufgaben gemäss § 2 Abs. 3 der Satzungen wie die Einführung von Tagesstrukturen 
und andere Aufgaben im schulergänzenden Bereich: Diese Aufgaben müssen wahrgenommen 
werden, wenn (zwingend) alle Verbandsgemeinden dies übereinstimmend wollen. Die Über-
nahme ist zwischen den Verbandsgemeinden und der Kreisschule vertraglich zu regeln (Ge-
meindevertrag nach §§ 72 f. Gemeindegesetz). 

  



 

   

 

 I:\Daten\BESCHLUS\ER2018\ER18-40.docx  /V1.0 

 

Seite 2 von 2 

c) Nicht dem Verbandszweck (§ 2 der Satzungen) entsprechende Aufgaben: Wird eine Weiter-
entwicklung im Rahmen der nicht dem Zweck entsprechenden Aufgaben gewünscht, bedarf 
dies sowohl der Zustimmung der Verbandsgemeinden und der Kreisschule zum entsprechen-
den Gemeindevertrag als auch der Satzungsänderung. 

 
Sowohl das Führen von Betreuungs- und Tagesstruktureinrichtungen als auch die Entwicklung von 
Tagesschulen gehören zu den weiteren Aufgaben nach § 2 Abs. 3 Satzungen. Jedes Mitglied des 
Einwohnerrates kann ein Postulat (§ 28 Gemeindeordnung Aarau) einreichen, mit dem vom Stadt-
rat die Evaluation der Zusammenarbeitsbereitschaft der involvierten Vertragsparteien (Gemeinde 
Buchs und Kreisschule Aarau-Buchs) zur möglichen Ausarbeitung eines entsprechenden Gemein-
devertrages nach §§ 72 f. Gemeindegesetz verlangt wird. Der Stadtrat ist zudem der Ansicht, dass 
aufgrund des Fortschrittes im Projekt Zukunftsraum Aarau auch die Gemeinden Densbüren, Ober-
entfelden, Suhr und Unterentfelden im Rahmen der Evaluation einzubeziehen wären.  
 
Wird das Postulat überwiesen und zeigen sich alle Vertragsparteien offen für die Zusammenarbeit, 
kann ein entsprechendes Projekt initiiert werden. Beim Vorliegen des Gemeindevertrages würde 
dieser den Einwohnerräten Buchs und Aarau sowie dem Kreisschulrat zur Genehmigung (vorbe-
hältlich dem fakultativen Referendum) unterbreitet. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Im Namen des Stadtrats 
 
Dr. Hanspeter Hilfiker Daniel Roth 
Stadtpräsident Stadtschreiber 
 
 
 
Die Beantwortung dieser Anfrage verursachte Kosten von 250 Franken. 


